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Liebe Schwestern und Brüder,

jeder sechste Mensch weltweit, der vor Armut, 
Gewalt und Hoffnungslosigkeit flieht, stammt aus 
Lateinamerika oder der Karibik. Während viele 
staatliche Einrichtungen oft tatenlos 
zuschauen, ist es die Kirche vor Ort, die sich für 
ein menschenwürdiges Leben der Flüchtlinge 
einsetzt. Unser Lateinamerika-Hilfswerk Adveni-
at unterstützt sie seit Jahrzehnten dabei. Dazu 
passend steht die diesjährige Weihnachtsaktion 
von Adveniat unter dem Motto „Flucht trennt. Hilfe 
verbindet“.

An Beispielen aus Kolumbien, Panama und 
Guatemala zeigt Adveniat, wie sich Gemeinde-
mitglieder, Ordensleute und Priester mit großem 
Einsatz um die Flüchtenden kümmern: sei es 
mit Gemeinschaftsküchen, mit der Unterkunft in 
sicheren Flüchtlingsherbergen, mit medizinischer 
Versorgung, mit juristischem, psychologischem 
oder seelsorglichem Beistand. Damit gibt die Kir-
che in Lateinamerika und der Karibik denjenigen 
neue Hoffnung, die viel zu oft auch um ihr Leben 
fürchten müssen.

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion Adveniat 2023
Angesichts der gestiegenen Flüchtlingszahlen in 
Lateinamerika und der prekären Lage der Flüch-
tenden sind die kirchlichen Unterstützungsan-
gebote wichtiger denn je. Deshalb bitten wir Sie 
um Ihre solidarische und großzügige Spende bei 
der Weihnachtskollekte, die den Projekten von 
Adveniat zugutekommt. Zeigen Sie sich den ar-
men Menschen in Lateinamerika und der Karibik 
verbunden, auch durch Ihr Gebet!

Wiesbaden, den 28.09.2023 

Für das Bistum Regensburg

  

Bischof von Regensburg

Dieser Aufruf soll am 3. Adventssonntag, dem 
17.12.2023, in allen Gottesdiensten (auch am Vor-
abend) verlesen und der Pfarrei zudem in geeigneter 
anderer Weise zur Kenntnis gebracht werden.
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Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Begleiterinnen und Begleiter in Gemeinden, 
Gruppen und Verbänden,
liebe Schwestern und Brüder!

Anfang Januar werden die Sternsinger wieder in 
ganz Deutschland unterwegs sein. Sie bringen 
den Menschen den Segen Gottes und sammeln 
Spenden für Kinder weltweit. Die Sternsingerakti-
on steht dieses Mal unter dem Motto „Gemeinsam 
für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“.

Damit machen die Sternsinger auf die häufig 
schwierigen Lebensbedingungen in der Ama-
zonasregion aufmerksam. Denn in diesem ein-
zigartigen Ökosystem werden die natürlichen 
Ressourcen allzu oft rücksichtslos ausgebeutet. 
Durch die anhaltende Abholzung des Regenwal-
des und die Folgen des Bergbaus wird auch die 
Lebensgrundlage der indigenen Bevölkerung 
zerstört.

Die Sternsinger und ihre Projektpartner vor Ort 
helfen dabei, junge Menschen in Amazonien, ihre 

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion Dreikönigssingen 2024

Kultur und ihre Umwelt zu schützen. Gemeinsam 
mit Gleichaltrigen setzen sie sich für das Recht 
auf eine gesunde Umwelt ein.

Wir Bischöfe bitten Sie herzlich, die Sternsinger 
zu unterstützen, damit sie den Segen Gottes 
bringen und durch ihre Sammlung selbst zum 
Segen für Kinder in Amazonien und weltweit 
werden können.

Wiesbaden, den 28.09.2023 

Für das Bistum Regensburg

  

Bischof von Regensburg

Der Aufruf soll der Pfarrei in geeigneter Weise zur 
Kenntnis gegeben werden. 

Der Priesterrat in der Diözese Regensburg hat in seiner 
Sitzung vom 23./24.10.2023 nachfolgende Ergänzung 
seiner Statuten (am 12.10.2021 beschlossen, vom 
Bischof von Regensburg genehmigt, in Kraft getreten 
am 01.03.2022; vgl. Amtsblatt für die Diözese Regens-
burg 2021, 111-114) beschlossen, die Bischof Rudolf 
umgehend genehmigt hat:

In Art. 2 Abs. 6 Ziff. 1 werden nach dem Wort „war“ 
folgende Worte eingefügt:

„ ,oder bei Amtsverzicht oder Amtsverlust als Pfarrer 
bzw. Pfarradministrator (Art. 8 Abs. 2 i.V.m. Art. 2 Abs. 
2)“.

Art. 2 Abs. 6 der Statuten lautet damit neu:
(6) Die Mitgliedschaft endet:

1. durch Ausscheiden aus dem Dekanat wegen Wohn-
sitzwechsels (Abs. 2) oder aus dem Amt (Abs. 3 und 

Ergänzung der Statuten des Priesterrates in der Diözese Regensburg

4), an welches die Mitgliedschaft gebunden war, oder 
bei Amtsverzicht oder Amtsverlust als Pfarrer bzw. 
Pfarradministrator (Art. 8 Abs. 2 i.V.m. Art. 2 Abs. 2);

2. mit dem Rücktritt des Mitglieds; der Rücktritt ist 
schriftlich dem Diözesanbischof zu erklären und zu 
begründen und dem Sekretär des Priesterrates mit-
zuteilen. Mit der Annahme des Rücktritts durch den 
Diözesanbischof endet die Mitgliedschaft;

3. mit dem Tod des Mitglieds.

Regensburg, den 31.10.2023

    

Bischof von Regensburg
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Hiermit erlasse ich gemäß can. 31 § 1 CIC die nach-
folgenden Ausführungsbestimmungen z u § 37 Ziffer 
1 KDG.

Art.1
Vortragsrecht des betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten
(1)  Der gemäß § 36 Ziffer 1 KDG benannte betrieb-

liche Datenschutzbeauftragte besitzt gegenüber 
dem Leiter der kirchlichen Stelle, für die er be-
nannt ist, ein unmittelbares Vortragsrecht.

(2)  Dieses Recht besteht für Angelegenheiten des 
Diözesanbischofs und des Bischöflichen Sekre-
tariats gegenüber dem Diözesanbischof, des 
Bischöflichen Ordinariats gegenüber dem Gene-
ralvikar, eines Bischofsvikars gegenüber dem Bi-

Allgemeines Ausführungsdekret

schofsvikar und des Bischöflichen Konsistoriums 
gegenüber dem Offizial.

Art. 2
Inkrafttreten
Dieses Allgemeine Ausführungsdekret tritt am Tag 
seiner Promulgation in Kraft.
Das vorstehende Allgemeine Ausführungsdekret wird 
hiermit ausgefertigt; es ist im Amtsblatt für die Diözese 
Regensburg zu promulgieren.

Regensburg, den 19.09.2023

  

Bischof von Regensburg

Ordnung für Schlichtungsverfahren
Unter Bezugnahme auf die Anlage 144 zu Amtsblatt 
09/2023 wird nachfolgend die ab 1. September 2023 
geltende Fassung der Ordnung für Schlichtungsver-
fahren vom 1. Juni 2001 bekannt gemacht:

Ordnung für Schlichtungsverfahren*

zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Dienstge-
bern und Beschäftigten aus dem Arbeitsverhältnis

I. SCHLICHTUNGSSTELLE

§ 1 Name, Sitz

(1) Die Schlichtungsstelle führt die Bezeichnung „Di-
özesane Schlichtungsstelle“.

(2) Sie hat ihren Sitz beim Bischöflichen Ordinariat 
bzw. Bischöflichen Konsistorium (Offizialat).

§ 2 Zuständigkeit

(1) Die Schlichtungsstelle ist örtlich zuständig im Be-
reich kirchlicher Rechtsträger und deren Einrichtungen 

sowie im Bereich überdiözesaner Einrichtungen, die 
ihren Sitz im Gebiet der Diözese haben.

(2) Die Schlichtungsstelle ist sachlich zuständig für 
die Beilegung von Streitigkeiten zwischen kirchlichen 
Beschäftigten und ihren Dienstgebern aus dem Ar-
beits- bzw. Ausbildungsverhältnis, soweit diese dem 
Regelungsbereich des Arbeitsvertragsrechts der 
bayerischen Diözesen (ABD) unterfallen. Sie ist auch 
zuständig für Streitigkeiten aus dem Ausbildungsver-
hältnis.

(3) Sie ist auch sachlich zuständig bei Streitigkeiten 
zwischen Dienstgebern und Beschäftigten in kirchli-
chen Einrichtungen über die wirksame Einbeziehung 
des ABD, in den Individualarbeitsvertrag, insbesondere 
ob einzelvertraglich eine für die Beschäftigten nach-
teilige Abweichung vom ABD erfolgt ist. 

(4) Im Einzelfall abweichende arbeitsvertragsrechtliche 
Regelungen über die Zuständigkeit einer anderen 
Schlichtungsstelle für Streitigkeiten nach Absatz 2 
haben Vorrang.

(5) Streitigkeiten im Zusammenhang mit einer bischöf-
lichen Sendung für pastorale Dienste oder religiöse 
Unterweisung (z. B. Entzug der Missio canonica) fallen 
nicht in die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle.

(6) Die Zuständigkeit der staatlichen Arbeitsgerichte 
und die Regelungen des staatlichen Arbeitsgerichts-
verfahrens einschließlich der Fristen bleiben unberührt. 

*Ordnung vom 1. Juni 2001 auf der Grundlage des c. 1714 
CIC/83, zuletzt geändert durch Beschluss der Kommission 
für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen vom 
13. Juli 2023.
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§ 3 Zusammensetzung

(1) Die Schlichtungsstelle besteht aus mindestens 
einer Kammer. 
(2) 1Jede Kammer besteht aus einer/einem Vorsitzen-
den, einer/einem oder mehreren stellvertretenden Vor-
sitzenden sowie aus sechs Beisitzerinnen bzw. Beisit-
zern. 2Eine/Ein stellvertretende/r Vorsitzende/r vertritt 
die/den Vorsitzende/n in den Fällen, in denen diese/r 
ihr/sein Amt nicht wahrnehmen kann. 3Hierfür erstellt 
die/der Vorsitzende nach Anhörung der/des stellvertre-
tenden Vorsitzenden einen Geschäftsverteilungsplan. 
4Dieser ist spätestens am Ende des laufenden Jahres 
für das folgende Kalenderjahr schriftlich festzulegen. 

(3) Für die Besetzung im konkreten Schlichtungsver-
fahren gilt § 15 Absatz 4. 

§ 4 Vorsitzende/r und Beisitzer/innen

(1) Die/Der Vorsitzende und die/der stellvertretende/n 
Vorsitzende/n müssen der katholischen Kirche ange-
hören und dürfen in der Ausübung ihrer allgemeinen 
kirchlichen Gliedschaftsrechte nicht gehindert sein.

(2) 1Die/Der Vorsitzende und die/der stellvertretende/n 
Vorsitzende/n müssen die Befähigung zum Richteramt 
gemäß dem Deutschen Richtergesetz besitzen und 
sollten arbeitsrechtliche Erfahrung aufweisen. 2Sie 
dürfen nicht im kirchlichen Dienst stehen oder dem 
vertretungsberechtigten Organ einer kirchlichen oder 
caritativen Einrichtung angehören. 

(3) Je drei Beisitzerinnen bzw. Beisitzer müssen aus 
dem Kreis der Beschäftigten und aus dem Kreis der 
Dienstgeber stammen und im Zeitpunkt der Berufung 
im kirchlichen Dienst stehen. 

§ 5 Ernennung der/des Vorsitzenden und 
der/des stellvertretenden Vorsitzenden

(1) 1Die/Der Vorsitzende/n und die/der stellvertretende/n 
Vorsitzende/n werden aufgrund eines gemeinsamen 
Vorschlags der Beisitzerinnen und Beisitzer vom Diö-
zesanbischof ernannt. 2Kommt ein gemeinsamer Vor-
schlag innerhalb einer vom Diözesanbischof gesetzten 
Frist nicht zustande, ernennt der Diözesanbischof 
die/den Vorsitzende/n und die/den stellvertretende/n 
Vorsitzende/n nach vorheriger Anhörung aller diöze-
sanen Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeitervertre-
tungen im Bereich der verfassten Kirche der Diözese.

(2) Die Ernennungen sind den Beisitzerinnen und 
Beisitzern bekannt zu geben. 

§ 6 Benennung der Beisitzer/innen

(1) 1Die drei Beisitzerinnen bzw. Beisitzer aus dem 
Bereich der Beschäftigten sowie ein/e Vertreter bzw. 
Vertreterin für den Fall der Verhinderung werden von 
der diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter-
vertretungen der Diözese benannt und dem General-
vikar rechtzeitig bekannt gegeben. 2Bestehen mehrere 
diözesane Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeiterver-
tretungen im Bereich der verfassten Kirche der Diözese 
einigen sich diese auf eine Liste mit Kandidatinnen 
bzw. Kandidaten. 

(2) Die drei Beisitzerinnen und Beisitzer aus dem Kreis 
der Dienstgeber sowie ein/e Vertreter/in für den Fall 
der Verhinderung werden vom Generalvikar benannt. 

(3) Wiederholte Benennung ist möglich. 

§ 7 Rechtsstellung, Schweigepflicht

(1) Die Mitglieder der Schlichtungsstelle sind unab-
hängig und nur an Recht, Gesetz und ihr Gewissen 
gebunden. 

(2) 1Sie führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. 2Der/
Dem Vorsitzenden und der/dem/den stellvertretenden 
Vorsitzenden kann eine Aufwandsentschädigung ge-
währt werden. 

(3) 1Die Mitglieder der Schlichtungsstelle haben 
über alle Angelegenheiten und Tatsachen, die ihnen 
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Schlichtungsstelle 
bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. 2Dies 
gilt auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus der 
Schlichtungsstelle.

(4) 1Die/Der Vorsitzende belehrt die Beisitzerinnen 
bzw. Beisitzer der Schlichtungsstelle über ihre Rechts-
stellung und die Schweigepflicht nach den Absätzen 
1 bis 3. 2Eine Verletzung der Schweigepflicht stellt in 
der Regel eine grobe Pflichtverletzung dar. 

(5) 1Die Beisitzerinnen bzw. Beisitzer sind zur ord-
nungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben im 
notwendigen Umfang von der dienstlichen Tätigkeit 
freizustellen. 2Hierzu zählen auch Zeiten der Vor- und 
Nachbereitung. 3Die Tätigkeit in der Schlichtungsstelle 
steht dem Dienst gleich. 4Findet ein Schlichtungs-
verfahren außerhalb der regulären Dienstzeit eines 
Mitglieds statt, so ist diesem Mitglied Freizeitausgleich 
zu erteilen. 5Die Beisitzerinnen bzw. Beisitzer erhalten 
Auslagenersatz im Rahmen der Reisekostenordnung 
der bayerischen Diözesen.

(6) Die Mitglieder der Schlichtungsstelle dürfen in der 
Ausübung ihres Amtes nicht behindert oder aufgrund 
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ihrer Tätigkeit weder benachteiligt noch begünstigt 
werden. 

§ 8 Amtszeit

(1) 1Die Amtszeit beträgt fünf Jahre, der Beginn der 
Amtszeit der/des Vorsitzenden und der/des stellver-
tretenden Vorsitzenden wird in der jeweiligen Ernen-
nungsurkunde einheitlich festgelegt. 2Die Amtszeit der 
Beisitzerinnen bzw. Beisitzer beginnt mit der Amtszeit 
der/des Vorsitzenden und der/des stellvertretenden 
Vorsitzenden.

(2) Ist zum Ende der Amtszeit die Benennung der neu-
en Mitglieder der Schlichtungsstelle noch nicht erfolgt, 
bleiben die Mitglieder der Schlichtungsstelle bis zur 
Nachbesetzung geschäftsführend im Amt. 

(3) Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der Geschäftsstelle sein Amt 
niederlegen. 

(4) Das Amt eines Mitglieds endet,
1. wenn eine Voraussetzung für seine Berufung 

fehlt oder wegfällt, 
2. wenn Gründe vorliegen, die bei einer/einem 

Beschäftigten zur Kündigung eines   
Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund 
berechtigen, 

3. im Falle des Verlusts der Geschäftsfähigkeit, 
4. bei Abberufung durch den Diözesanbischof 

bei groben Pflichtverletzungen. 

(5) Stehen bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds 
keine Ersatzmitglieder mehr zur Verfügung, findet eine 
Nach-Ernennung für den Rest der Amtszeit statt. 

§ 9 Geschäftsstelle

(1) 1Für die Schlichtungsstelle ist eine Geschäftsstelle 
einzurichten. 2Sitz der Geschäftsstelle ist beim Bi-
schöflichen Ordinariat bzw. Bischöflichen Konsistorium 
(Offizialat). 

(2) 1Die Geschäftsstelle besorgt die Geschäfts- und 
Aktenführung der Schlichtungsstelle nach Weisung 
der/des Vorsitzenden. 2Die Beschäftigten der Ge-
schäftsstelle unterliegen der Schweigepflicht, auch für 
die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Amt. 

(3) Die Kosten für die Geschäftsstelle trägt die Diözese.

II. SCHLICHTUNGSVERFAHREN

§ 10 Beteiligte, Bevollmächtigte
(1) Beteiligte am Verfahren sind

1. Antragstellerin bzw. Antragsteller
2. Antragsgegnerin bzw. Antragsgegner

(2) 1Die Beteiligten können sich in jedem Stadium des 
Verfahrens durch eine bevollmächtigte Person vertre-
ten lassen oder mit ihr als Beistand auftreten. 2Dies 
entbindet die Beteiligten nicht von ihrer Verpflichtung 
zum persönlichen Erscheinen. 

§ 11 Antragsgrundsatz

(1) 1Die Schlichtungsstelle wird nur auf Antrag tätig. 
2Antragsbefugt sind betroffene Beschäftigte oder 
Dienstgeber. 3Anträge sind in Textform über die Ge-
schäftsstelle an die/den Vorsitzende/n der jeweiligen 
Kammer der Schlichtungsstelle zu richten. 4Diese/r hat 
gegebenenfalls auf eine sachdienliche Ergänzung des 
Antrags hinzuwirken.

(2) Ein Antrag auf Schlichtung kann nur gestellt wer-
den, wenn der jeweils anderen Seite die Gelegenheit 
zur Stellungnahme eingeräumt wurde. 

(3) Gelingt innerhalb von vier Wochen keine Einigung, 
kann die Schlichtungsstelle angerufen werden. 

§ 12 Antragsinhalt

(1) 1Der Antrag muss die Antragstellerin bzw. den 
Antragsteller, die Antragsgegnerin bzw. den Antrags-
gegner, den Gegenstand des Verfahrens und ein 
bestimmtes Antragsbegehren enthalten. 2Zur Begrün-
dung dienende Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben und wesentliche Schriftstücke beigefügt 
werden. 

(2) 1Entspricht der Antrag diesen Anforderungen nicht, 
so hat die/der Vorsitzende die Antragstellerin bzw. 
den Antragsteller zu der erforderlichen Ergänzung 
innerhalb einer angemessenen Frist anzufordern. 

2Sachdienliche Ergänzungen und Änderungen können 
nur bis zur Entscheidung vorgebracht werden.

§ 13 Zurücknahme, Änderung des Antrags

(1) 1Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller kann 
ihren/seinen Antrag jederzeit zurücknehmen. 2Dies 
erfolgt durch Erklärung in Textform gegenüber der 
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Schlichtungsstelle. 3Die/Der Vorsitzende erklärt das 
Schlichtungsverfahren durch Beschluss für beendet. 

(2) Eine Änderung des Antrags durch die Antragstel-
lerin bzw. den Antragsteller ist zulässig, wenn die An-
tragsgegnerin bzw. der Antragsgegner einwilligt oder 
die Schlichtungsstelle die Änderung für sachdienlich 
hält. 

§ 14 Zurückweisung des Antrags

1Erweist sich ein Antrag als unzulässig oder als offen-
sichtlich unbegründet, so kann ihn der Schlichtungs-
ausschuss ohne mündliche Verhandlung unter Angabe 
der Gründe abweisen. 2Ein abgewiesener Antrag zu 
demselben Streitgegenstand kann nicht vor Ablauf 
von sechs Monaten nach entsprechendem Beschluss 
erneut gestellt werden. 

§ 15 Vorbereitung des Verfahrens

(1) 1Die/Der Vorsitzende trifft alle Maßnahmen, die zur 
Durchführung des Schlichtungsverfahrens erforderlich 
sind. 2Die/Der Vorsitzende wirkt in jeder Phase des 
Verfahrens auf eine beschleunigte Durchführung der 
Schlichtung hin. 3Sie/Er trägt Sorge dafür, dass das 
Verfahren zeitnah zu einem Abschluss geführt wird.

(2) 1Die/Der Vorsitzende verfügt die Zustellung des 
Antrags an die Antragsgegnerin bzw. den Antragsgeg-
ner mittels Empfangsbekenntnisses. 2Zugleich ist die 
Antragsgegnerin bzw. der Antragsgegner aufzufordern, 
sich innerhalb einer festzusetzenden Frist in Textform 
zu äußern. 

(3) Die/Der Vorsitzende bereitet den Sach- und Streit-
stand so weit vor, dass die Beteiligten sich möglichst 
vor, spätestens aber im Verhandlungstermin vollstän-
dig erklären und vorhandene Schriftstücke oder andere 
Dokumente einreichen können und Personen, die zur 
Aufklärung des Sachstandes beitragen können, gehört 
werden. *

(4) 1Die zuständige Kammer bildet für jeden Verhand-
lungstag einen Schlichtungsausschuss. 2Dieser be-
steht aus der/dem Vorsitzenden oder der/dem gemäß § 
3 Absatz 2 zuständigen stellvertretenden Vorsitzenden 
sowie - abwechselnd nach alphabetischer Reihenfolge 
der Nachnamen der Beisitzerinnen bzw. Beisitzer – aus 
je einer Beisitzerin bzw. einem Beisitzer aus dem Kreis 
der Beschäftigten und aus dem Kreis der Dienstgeber. 

3Den Vorsitz hat die/der Vorsitzende der Kammer oder 
die/der stellvertretende Vorsitzende.

§ 16 Vorschlag zur Einigung ohne mündliche 
Verhandlung

(1) 1Die/Der Vorsitzende hat auf eine Einigung zwi-
schen den Beteiligten hinzuwirken. 2Sie/Er kann den 
Beteiligten in Textform ohne mündliche Verhandlung 
einen Vorschlag zur Einigung mit einer Frist zur Stel-
lungnahme unterbreiten. 
(2) 1Wird der Vorschlag von den Beteiligten ange-
nommen, so stellt die/der Vorsitzende das Zustan-
dekommen der Einigung durch Beschluss fest; die 
Annahmeerklärungen der Beteiligten sind in Textform 
abzugeben. 2Die auf diese Weise zustande gekom-
mene Einigung hat unter den Beteiligten die Wirkung 
eines außergerichtlichen Vergleichs. 

(3) Führt der Einigungsvorschlag nicht zu einer Eini-
gung, wird ein Termin zur mündlichen Verhandlung 
anberaumt.

§ 17 Mündliche Verhandlung

(1) 1Die/Der Vorsitzende bestimmt den Termin zur 
mündlichen Verhandlung und lädt die Antragstellerin 
bzw. den Antragsteller, die Antragsgegnerin bzw. den 
Antragsgegner und Dritte (z. B. Zeuginnen bzw. Zeu-
gen und Sachverständige) mit einer Frist von mindes-
tens zwei Wochen. 2Einer gesonderten Ladung bedarf 
es nicht, wenn die Sache im Verhandlungstermin in 
Gegenwart der Beteiligten zur Weiterverhandlung auf 
einen bestimmten Termin vertagt wird. 

(2) Der Schlichtungsausschuss erörtert in nicht öffent-
licher Verhandlung unter Leitung der/des Vorsitzenden 
mit den Beteiligten die Sach- und Rechtslage.

(3) Die/Der Vorsitzende gibt den Beteiligten Gelegen-
heit zur Stellungnahme.

(4) 1Über den Verlauf und das Ergebnis der mündlichen 
Verhandlung ist von einer/einem damit Beauftragten 
ein Protokoll zu fertigen, welches den Beteiligten 
zuzusenden ist. 2Es soll den wesentlichen Verhand-
lungsablauf, die Ergebnisse einer Beweisaufnahme 
und die gestellten Anträge enthalten.

(5) 1In der mündlichen Verhandlung müssen Antrag-
stellerin bzw. Antragsteller und Antragsgegnerin bzw. 
Antragsgegner persönlich erscheinen, auch wenn 
sie sich von einer bevollmächtigten Person vertreten 
lassen. 2Die/Der Vorsitzende kann die Beteiligten von 
dieser Verpflichtung entbinden. 3Bei Nichterscheinen 
der Antragstellerin bzw. des Antragstellers erklärt 
die/der Vorsitzende die Schlichtung für gescheitert. 

*Die notwendigen Unterlagen gemäß Absatz 3 sollen den 
Mitgliedern des Schlichtungsausschusses rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden. 
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4Bei Nichterscheinen der Antragsgegnerin bzw. des 
Antragsgegners ergeht eine Entscheidung nach Ak-
tenlage.

§ 18 Beweisaufnahme

(1) Soweit es erforderlich ist, erhebt der Schlichtungs-
ausschuss Beweis durch Augenschein, hört Zeuginnen 
bzw. Zeugen und vom Schlichtungsausschuss ange-
forderte Sachverständige sowie die Beteiligten und 
sieht Urkunden ein.
(2) 1Die Beweisaufnahme hat in der mündlichen Ver-
handlung zu erfolgen. 2Auf Anordnung der/des Vorsit-
zenden können ausnahmsweise Beweisaufnahmen 
vor der mündlichen Verhandlung durchgeführt werden. 
3Antragstellerin bzw. Antragsteller, Antragsgegnerin 
bzw. Antragsgegner und sonstige Beteiligte sind dazu 
zu laden.

§ 19 Vorschlag zur Einigung in der mündlichen 
Verhandlung in Verfahren nach § 2 Absatz 2

(1) 1Der Schlichtungsausschuss hat zu jeder Zeit auf 
eine Einigung zwischen den Beteiligten hinzuwirken. 
2Er soll daher den Beteiligten unter Würdigung der 
Sach- und Rechtslage eine begründete Einigungs-
empfehlung unterbreiten.

(2) 1Wird der Vorschlag in der mündlichen Verhandlung 
von den Beteiligten angenommen, so ist die Einigung 
durch Beschluss festzustellen und der Beschluss zu 
Protokoll zu nehmen. 2Die auf diese Weise zustande 
gekommene Einigung hat unter den Parteien die Wir-
kungen eines außergerichtlichen Vergleichs.

(3) 1Kommt in der mündlichen Verhandlung keine Eini-
gung zustande, kann der Schlichtungsausschuss eine 
Einigungsempfehlung unterbreiten, die von beiden 
Beteiligten innerhalb einer vorzugebenden Äußerungs-
frist in Textform angenommen werden kann. 2Die/Der 
Vorsitzende stellt das Zustandekommen der Einigung 
durch Beschluss fest. 

(4) Kommt eine Einigung weder in der mündlichen 
Verhandlung noch während der Äußerungsfrist zu-
stande, erklärt die/der Vorsitzende durch Beschluss 
die Schlichtung nach § 2 Absatz 2 für gescheitert. 

§ 20 Verfahren nach § 2 Absatz 3 – 
Streitigkeiten über die wirksame Einbeziehung 
der kirchlichen Arbeitsvertragsordnung in den 

Individualarbeitsvertrag

(1) Der Schlichtungsausschuss entscheidet in den 
Verfahren nach § 2 Absatz 3 mit Beschluss. 

(2) 1Der Beschluss wird in dem Termin, in dem die 
Verhandlung geschlossen wird, oder in einem sofort 

anzuberaumenden Termin bekannt gegeben. 2Dieser 
ist spätestens sechs Wochen nach Ende der mündli-
chen Verhandlung anzusetzen.
(3) Der Beschluss wird mit Stimmenmehrheit gefasst; 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

(4) Der Beschluss ist schriftlich abzufassen, mit Grün-
den zu versehen, von allen Mitgliedern, die daran mit-
gewirkt haben, zu unterschreiben und den Beteiligten 
zuzustellen. 
(5) 1Der Dienstgeber kann die Verkündung des Be-
schlusses bis spätestens zum Verkündungstermin 
durch Vorlage eines neuen Vertragsentwurfs abwen-
den. 2Erfüllt der Vertragsentwurf, der zur Wirksamkeit 
lediglich der Annahme durch die Beschäftigten bedarf, 
die rechtlichen Anforderungen, erklärt der Schlich-
tungsausschuss das Verfahren für erledigt. 

(6) 1Der Beschluss des Schlichtungsausschusses wird 
an die/den Vorsitzende/n des für den Dienstgeber 
zuständigen rechtsträgerinternen Aufsichtsorgans 
übermittelt. 2Wenn kein Aufsichtsorgan ermittelt werden 
kann, ist der Beschluss dem zuständigen Diözesanbi-
schof zu übermitteln.

§ 21 Rechtsfolgen des Beschlusses nach § 20

(1) 1Stellt der Schlichtungsausschuss in seinem 
Beschluss fest, dass die Vertragsgestaltung gegen 
kirchliches Recht verstößt, ist der beteiligte Dienstge-
ber verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen und 
der Schlichtungsstelle hierüber zu berichten. 2Zum 
Nachweis legt der Dienstgeber der Schlichtungsstelle 
innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des Be-
schlusses einen überarbeiteten Arbeitsvertragsentwurf 
vor, der zu seiner Wirksamkeit der Annahme durch die 
Beschäftigten bedarf. 

(2) Stellt der Schlichtungsausschuss fest, dass der 
Dienstgeber dieser Verpflichtung nicht oder nicht 
ordnungsgemäß nachgekommen ist, informiert die/
der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses den 
Diözesanbischof über die auferlegten Maßnahmen 
und bittet ihn, dafür Sorge zu tragen, dass rechtmäßige 
Zustände hergestellt werden. 

§ 22 Ablehnung, Befangenheit

(1) Für die Ausschließung und die Ablehnung von 
Mitgliedern der Schlichtungsstelle gelten die §§ 41 bis 
44 und § 48 der Zivilprozessordnung entsprechend. 

(2) 1Über das Ablehnungsgesuch entscheidet die je-
weilige Kammer der Schlichtungsstelle nach Anhörung 
der/des Betroffenen ohne ihre/seine Beteiligung. 2Ist 
die/der Vorsitzende der Kammer oder ihr/e/sein/e Stell-
vertreter/in Betroffene/r, so befindet die Schlichtungs-
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stelle unter Vorsitz des/der jeweils nicht betroffenen 
Vorsitzenden endgültig. 3Die Entscheidung wird durch 
Beschluss getroffen und ist endgültig. 4Der Beschluss 
ist zu begründen und zu den Akten zu nehmen. 

(3) 1Ist das Ablehnungsgesuch zulässig und begründet, 
findet eine Fortsetzung des Verfahrens mit dem nach 
§ 14 Absatz 4 umgebildeten Schlichtungsausschuss 
statt. 2Andernfalls wird das Schlichtungsverfahren 
durch den Schlichtungsausschuss in seiner ursprüng-
lichen Besetzung fortgeführt. 

III. KOSTEN DES VERFAHRENS, 
GEMEINSAME SCHLICHTUNGSSTELLE, 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 23 Kosten des Verfahrens

(1) Verfahrenskosten werden nicht erhoben.

(2) Beteiligten sowie Zeuginnen bzw. Zeugen und 
Sachverständigen werden Fahrtkosten nach der Rei-
sekostenordnung der bayerischen Diözesen in ihrer 
jeweiligen Fassung auf Antrag durch den beteiligten 
Dienstgeber erstattet. 

(3) 1Zeuginnen bzw. Zeugen und Sachverständige wer-
den gemäß den Bestimmungen für das Verfahren vor 
den staatlichen Arbeitsgerichten entschädigt. 2Diese 
Kosten hat der am Verfahren beteiligte Dienstgeber 
zu tragen. 

(4) Jede der Parteien trägt die Kosten für die Beizie-
hung eines Rechtsbeistands oder einer/eines Bevoll-
mächtigten selbst. 

(5) 1Beteiligte, die das Schlichtungsverfahren durch 
eine/einen Bevollmächtigte/n führen, erhalten auf 
Antrag Kostenhilfe, wenn die Hinzuziehung notwendig 
oder zweckmäßig ist und der Antrag auf Schlichtung 
hinreichend Aussicht auf Erfolg bietet. 2Der Antrag 
ist bei der Schlichtungsstelle zu stellen. 3Die/Der 
Vorsitzende entscheidet über die Bewilligung nach 
vorheriger Anhörung der Beteiligten.

§ 24 Kosten der Schlichtungsstelle

Durch die Tätigkeit der Mitglieder der Schlichtungsstel-
le entstehende Kosten trägt die Diözese. 

§ 25 Übergangsregelung

1Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ände-
rungen ernannten Vorsitzenden und stellvertretenden 
Vorsitzenden bleiben bis zum Ende der Amtszeit im 
Amt. 2Die benannten Beisitzerinnen bzw. Beisitzer 
bleiben bis zur Benennung der Beisitzerinnen bzw. 
Beisitzer nach §§ 4 und 5 dieser Ordnung im Amt. 
3Für Verfahren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Ordnung anhängig werden, gelten die bis zum 
31. August 2023 geltenden Regelungen fort.  
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Das Bischöfliche Generalvikariat

Direktorium 2023/2024 - ergänzender Hin-
weis
Im neuen Direktorium 2023/2024 fehlt in der Übersicht 
der Kirchenkollekten auf S. 221 der Hinweis auf die Kol-
lekte für den Katholikentag. Diese Kollekte ist nicht mit 
Stern gekennzeichnet, also zu 50% abzuführen (vgl. 
auch den Kollektenplan 2024 in diesem Amtsblatt).

Hinweise zur Adveniat-Weihnachtsaktion 
2023
Die Adveniat-Weihnachtsaktion 2023 steht unter 
dem Motto „Flucht trennt. Hilfe verbindet“ und stellt 
Adveniat-Projektpartner/innen vor, die jenen zur Seite 
stehen, deren Leben in der Heimat durch Armut, Ge-
walt und Hoffnungslosigkeit bedroht ist und die davor 
fliehend auf der Suche nach einem menschenwürdigen 
Leben sind.

Für die Adveniat-Weihnachtsaktion 2023 wurden 
vielfältige Materialien entwickelt. Sie führen in die The-
matik ein und werden in Pfarreien und Gemeinden zur 
Vorbereitung von Gottesdiensten und Krippenfeiern, 
der Weihnachtskollekte und der Öffentlichkeitsarbeit 
angeboten. 

Die Adveniat-Weihnachtsaktion wird am 1. Advents-
sonntag (3. Dezember 2023) im Bistum Erfurt mit 
Beteiligung von Gästen aus Kolumbien und Guatemala 
eröffnet. Für den 1. Adventssonntag bietet es sich an, 
in den Gemeinden die Adveniat-Plakate auszuhän-
gen und das Adveniat-Magazin zur Weihnachtsaktion 
auszulegen. Für den Pfarrbrief, die Homepage und die 
Präsenz in den sozialen Netzwerken bietet Adveniat 
im Internet zahlreiche Gestaltungshilfen unter www.
adveniat.de/gestaltungshilfen an. 

Am 3. Adventssonntag, dem 17. Dezember 2023, 
sollen in allen Gottesdiensten, einschließlich der Vor-
abendmessen, der Aufruf der deutschen Bischöfe ver-
lesen und die Spendentüten für die Adveniat-Kollekte 
in den Kirchen verteilt werden. Auf Zuwendungsbe-
stätigungen für Spenden an Adveniat ist der Hinweis 
„Weiterleitung an den Bischöflichen Aktion Adveniat 
e. V.“ zu vermerken.

An Heiligabend bietet es sich an, in den Krippenfeiern 
und Gottesdiensten die Anregungen zur Gestaltung 
der Feiern zu nutzen. So kann z. B. der Adveniat-
Krippenaufsteller verteilt werden, eine Weihnachts-
geschichte aus den Materialien vorgestellt oder ein 
Krippenspiel präsentiert werden. Alle Anregungen und 
Bestellmöglichkeiten finden sich unter www.adveniat.
de/engagieren/advent-erleben.

In allen Gottesdiensten an Heiligabend, auch in den 
Kinder-Krippenfeiern, sowie in den Gottesdiensten am 

1. Weihnachtsfeiertag ist die Adveniat-Kollekte anzu-
kündigen und durchzuführen. Bitte weisen sie auch 
in den Pfarrbriefen auf die Wichtigkeit der Kollekte 
hin und verweisen Sie auf die Möglichkeit der Online-
Spende unter www.adveniat.de/spenden.

Der Ertrag der Kollekte ist von den Pfarreien bzw. Ge-
meinden mit dem Vermerk „Adveniat 2023“ vollständig 
bis spätestens Ende Januar 2024 auf das Konto der 
Diözese Regensburg KdöR (IBAN: DE25 7509 0300 
0401 1000 09) zu überweisen. 

Sobald das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es 
den Gemeindemitgliedern mit einem herzlichen Wort 
des Dankes bekannt gegeben werden. Adveniat bietet 
entsprechende Vorlagen für den Pfarrbrief unter www.
adveniat.de/gestaltungshilfen sowie Dankkarten für 
den Versand von Spendenbescheinigungen unter 
www.adveniat.de/bestellungen an.

Gemeinden, die ihre Weihnachtsgottesdienste im 
Internet streamen, bietet Adveniat Einspieler und 
Informationsfolien an, die z. B. unmittelbar vor dem 
Gottesdienst eingespielt werden können. Sie können 
heruntergeladen werden auf der Seite www.adveniat.
de/weihnachtsaktion.

Weitere Informationen und Materialien zur Adveniat-
Weihnachtsaktion 2023 erhalten Sie bei: Bischöfliche 
Aktion Adveniat e. V., Gildehofstraße 2, 45127 Essen, 
Tel.: 0201/1756-295, Fax: 0201/1756-111 oder im In-
ternet unter www.adveniat.de/weihnachtsaktion.

Hinweise zur Aktion Dreikönigssingen 2024
Die deutschen Bischöfe laden zur Teilnahme an der 
66. Aktion Dreikönigssingen ein. Unter dem Motto 
„Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und 
weltweit“ stehen die Bewahrung der Schöpfung und 
der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im 
Fokus der Sternsingeraktion 2024. Durch die Aktion 
werden auch die Sternsingerinnen und Sternsinger 
selbst ermutigt, sich gemeinsam mit Gleichaltrigen 
in aller Welt für ihr Recht auf eine gesunde Umwelt 
einzusetzen.

Die Träger der Aktion Dreikönigssingen – das Kin-
dermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – bieten Ma-
terialien zur inhaltlichen Vorbereitung auf die Aktion an. 
Die Materialien können beim Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ bestellt werden: im Online-Shop unter 
shop.sternsinger.de, per Telefon unter 0241/4461-44 
oder per E-Mail an: bestellung@sternsinger.de.

Die bundesweite Eröffnung der Aktion Dreikönigssin-
gen 2024 findet am 29. Dezember 2023 in Kempten im 
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Bistum Augsburg statt. Weitere Informationen finden 
Sie unter: www.bistum-augsburg.de/sternsinger

Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispielprojekte 
aus einer Region exemplarisch im Mittelpunkt der 
pädagogischen Materialien zur Vorbereitung auf die 
Aktion Dreikönigssingen. Die Spenden, die die Stern-
singer sammeln, fließen jedoch unabhängig davon in 
Hilfsprojekte für Kinder in rund 90 Ländern weltweit.

Wenn Sie vor der anstehenden Sternsingeraktion ein 
bestimmtes Projekt auswählen wollen, das mit den 
Spenden Ihrer Sammlung unterstützt werden soll, 
schlägt Ihnen das Kindermissionswerk gerne ein Pro-
jekt vor und sendet Ihnen dazu Informationsmaterial. 
Wenden Sie sich bei Interesse bitte direkt an das 
Kindermissionswerk: Tel. 0241 / 4461-9290, E-Mail: 
gemeinden@sternsinger.de.

Sämtliche Spendeneinnahmen aus der Aktion Dreikö-
nigssingen sind gemäß der Ordnung der Deutschen 
Bischofskonferenz für die Aktion Dreikönigssingen 
zeitnah und ohne Abzüge dem Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“ zuzuleiten.

Alle Fragen rund ums Sternsingen können Sie richten 
an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, Ste-
phanstraße 35, 52064 Aachen, Telefon: 0241/ 4461-14, 
E-Mail: info@sternsinger.de.

Katechumenat: Feier der Zulassung zur Tau-
fe am 1. Fastensonntag 2024
Am 1. Fastensonntag, 18. Februar 2024, findet um 
15.00 Uhr in St. Kassian, Regensburg, die diözesane 
Feier der Zulassung zur Taufe statt. Zu dieser Feier 
sind alle erwachsenen und jugendlichen Taufbewerbe-
rinnen und Taufbewerber zusammen mit ihren Fami-
lien, Patinnen und Paten, dem Pfarrer, den Begleiter/
inne/n auf dem Katechumenatsweg sowie Vertreter/
inne/n aus den Gemeinden eingeladen. Im Anschluss 
an die Feier findet im Bischofshof ein Empfang statt.

Mit dieser Feier „beginnt die letzte Wegstrecke zu den 
Sakramenten des Christwerdens … Bei der Feier der 
Zulassung wird vor allem die zuvorkommende Erwäh-
lung durch Gott gefeiert.“ (Die Feier der Eingliederung 
Erwachsener in die Kirche. Grundform. Nr. 119). In 
dieser Feier werden die Katechumenen dem Bischof 
vorgestellt, es wird ein Empfehlungsschreiben der 
Gemeinde überreicht, der Bischof spricht die Zulas-
sung zu den Sakramenten des Christwerdens (Taufe, 
Firmung und Eucharistie) aus und segnet die Taufbe-
werber/innen. In dieser diözesanen Feier erfahren die 
Katechumenen die Kirche als Gemeinschaft vieler Ge-
meinden, und es wird die Verbundenheit des Bischofs 
mit den Katechumenen deutlich.

Die Aufnahme der Erwachsenen in die Kirche mit der 
Spendung der Initiationssakramente wird dann in der 

Osternacht (oder in der Osterzeit) gefeiert. Es sei noch 
einmal darauf hingewiesen, dass die Taufspendung 
an Jugendliche (ab 14 Jahren) und Erwachsene pri-
mär durch den Diözesanbischof während der Feier 
der Osternacht im Dom vorgenommen wird. Nur in 
begründeten Ausnahmefällen kann die Taufe auch in 
der Heimatpfarrei erfolgen, dazu ist jedoch dem Antrag 
an das Bischöfl. Konsistorium ein Schreiben an Herrn 
Bischof mit einer schriftlichen Begründung beizulegen. 
Andernfalls wird angenommen, dass die Sakramenten-
spendung durch den Bischof erwünscht ist. 

Für die Erwachsenentaufe ist jeweils der Antrag 
„Eingliederung in die katholische Kirche durch die 
Taufe von ungetauften Jugendlichen über 14 Jahren 
und Erwachsenen“ beim Bischöflichen Konsistorium 
(Unter den Schwibbögen 17 | 93047 Regensburg) 
einzureichen. Ein entsprechendes Formular ist in der 
Bischöflichen Administration bei Frau Danisch (Un-
ter den Schwibbögen 6 | 93047 Regensburg | Tel.: 
0941/597-1312) erhältlich oder ist in digitaler Form im 
Meldewesen-Plus zu finden.

Um Anmeldung für die Feier der Zulassung wird ge-
beten bis 29. Januar 2024 an:
Pastoralreferentin Heidi Braun | Hauptabteilung Seel-
sorge/Fachstelle Gemeindekatechese | Obermünster-
platz 7 | 93047 Regensburg | Tel.: 0941/597-2603 | Fax: 
0941/597-2626 | heidi.braun@bistum-regensburg.de  

Für Rückfragen steht Frau Heidi Braun zur Verfügung.

Siehe hierzu auch den „Hinweis zu can. 863 CIC 
bezüglich Erwachsenentaufe“ im Amtsblatt vom 29. 
Januar 2016, S. 7.

„Du gehst mit!“ – Gabe der Erstkommunion-
kinder 2024
„Du gehst mit!“ – unter dieses Leitwort stellt das Boni-
fatiuswerk in diesem Jahr seine Erstkommunionaktion 
und bittet um die Gabe der Erstkommunionkinder. 
Inhaltlich geht es bei der Erstkommunionaktion 2024 
um die bekannte nachösterliche Begegnung der 
beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus mit dem 
Auferstandenen.
Das Bonifatiuswerk fördert, was zur Bildung christlicher 
Gemeinschaft und Stärkung katholischer Gemeinden 
sowie zur Vermittlung der christlichen Botschaft an die 
jungen und nachfolgenden Generationen in extremer 
Diaspora notwendig ist, u. a.:
-  katholische Kinder- und Jugendeinrichtungen und 

Wohngruppen
-  religiöse Elementarerziehung in den katholischen  
 Kindergärten in den neuen Bundesländern
-  Sakramentenkatechese sowie andere religiöse 

und diakonische Bildungsmaßnahmen
-  Religiöse Kinderwochen (RKW)
-  Katholische Jugend-(verbands)arbeit
-  internationale religiöse Jugendbegegnungen
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-  kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosigkeit, 
Gewalt und Missbrauch

-  ambulante Kinderhospizdienste
-  katholische Schulseelsorge und Studierenden-

seelsorge

Als Hilfswerk für den Glauben und der Solidarität ist 
es unser Anspruch, unsere Projektpartner mit „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ und in zuverlässiger Kontinuität zu 
begleiten. Um helfen zu können, sind wir auf unsere 
Spenderinnen und Spender angewiesen. Aus Mitteln 
der Kinder- und Jugendhilfe des Bonifatiuswerkes 
werden Projekte in Deutschland, Nordeuropa und dem 
Baltikum gefördert. 

Erneut hat das Bonifatiuswerk ein Begleitheft mit 
katechetischen und liturgischen Anregungen, Projekt-
beschreibungen und Tipps zur Erstkommunionaktion 
veröffentlicht. 

Der Versand des Erstkommunion-Paketes (Erstkom-
munionposter, Begleithefte, Spendentüten, Briefe an 
die Kommunionkinder usw.) erfolgt automatisch bis 
spätestens Februar 2024. 
 
Bitte überweisen Sie die Erstkommuniongabe auf das 
im Kollektenplan angegebene Konto mit dem Vermerk 
„Gabe der Erstkommunionkinder“. Vielen Dank!

Thema und Materialien zur Erstkommunionaktion 2025 
können zudem wieder bereits ab Frühjahr 2024 unter 
www.bonifatiuswerk.de eingesehen werden.

Sollten Ihnen die o.g. Unterlagen nicht zugegangen 
sein, wenden Sie sich bitte jederzeit und gerne an:
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e. V.
Diaspora-Kinder- und -Jugendhilfe
Kamp 22, 33098 Paderborn
Telefon: (05251) 29 96-94
Telefax: (05251) 29 96-88
E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de
Internet: www.bonifatiuswerk.de

„Trotzdem.“ – Gabe der Neugefirmten 2024
Die Firmaktion des Bonifatiuswerkes hat in diesem Jahr 
ein herausfordernd wirkendes Wort als Leitgedanken: 
„Trotzdem.“ Dieses möchte die jungen Menschen auf 
dem Weg zur Firmung anregen, ins Nachdenken und 
in den Austausch darüber zu kommen, warum sie sich 
in einer immer weniger religiös geprägten Welt trotz-
dem für die Firmung, für einen Weg mit Gott und für 
Verantwortungsübernahme in der Kirche entscheiden. 
Auch im Jahr 2024 bitten wir wieder um die Gabe 
der Neugefirmten. Das Bonifatiuswerk fördert, was 
zur Bildung christlicher Gemeinschaft und Stärkung 
katholischer Gemeinden sowie zur Vermittlung der 
christlichen Botschaft an die jungen und nachfolgenden 
Generationen in extremer Diaspora notwendig ist, u. a.:

-  katholische Kinder- und Jugendeinrichtungen 
sowie Wohngruppen

-  religiöse Elementarerziehung in den katholischen 
- Kindergärten in den neuen Bundesländern

-  Sakramentenkatechese sowie andere religiöse 
und diakonische Bildungsmaßnahmen

-  Religiöse Kinderwochen (RKW)
-  Katholische Jugend-(verbands)arbeit
-  internationale religiöse Jugendbegegnungen
-  kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosigkeit, 

Gewalt und Missbrauch
-  ambulante Kinderhospizdienste
-  katholische Schulseelsorge und Studierenden-

seelsorge

Als Hilfswerk für den Glauben und der Solidarität ist 
es unser Anspruch, unsere Projektpartner mit „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ und in zuverlässiger Kontinuität zu 
begleiten. Um helfen zu können, sind wir auf unsere 
Spenderinnen und Spender angewiesen. Aus Mitteln 
der Kinder- und Jugendhilfe des Bonifatiuswerkes 
werden Projekte in Deutschland, Nordeuropa und dem 
Baltikum gefördert. 

Erneut hat das Bonifatiuswerk ein Firmbegleitheft mit 
katechetischen und liturgischen Anregungen, Projekt-
beschreibungen und Tipps zur Firmaktion „Trotzdem.“ 
veröffentlicht. Der Firmbegleiter 2024 enthält zudem 
Informationen zur Arbeit der Diaspora-Kinder- und 
Jugendhilfe sowie die Vorstellung des Beispielprojek-
tes 2024. 

Der Versand des Firm-Paketes (Firmposter, Begleit-
hefte, Spendentüten, Briefe an die Gefirmten und 
Meditationsbilder) erfolgt automatisch rechtzeitig zu 
dem im Firmplan bekanntgegebenen Termin. wDie 
neue Firm-App des Bonifatiuswerkes steht zudem seit 
dem Pfingstfest 2023 im App-Store und im Google-
Play-Store zum Download bereit und bietet vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten bei der Firmvorbereitung in den 
Gemeinden und auch Verbänden.

Thema und Materialien zur Erstkommunion- und Fir-
maktion 2025 können bereits ab Frühjahr 2024 unter 
www.bonifatiuswerk.de eingesehen werden.

Bitte überweisen Sie die Firmgabe auf das im Kollek-
tenplan angegebene Konto mit dem Vermerk „Gabe 
der Gefirmten“. Vielen Dank! 

Sollten Ihnen die o.g. Unterlagen nicht zugegangen 
sein, wenden Sie sich bitte jederzeit und gerne an:

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e.V.
Diaspora-Kinder- und -Jugendhilfe
Kamp 22, 33098 Paderborn
Telefon: (05251) 29 96-94
Telefax: (05251) 29 96-88
E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de
Internet: www.bonifatiuswerk.de
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Kollekten-Plan 2024 der Diözese Regens-
burg (Caritas siehe gesondert)
       
   Kollekten Nummer:

06.01.         *Afrika-Mission  1807
Um den 06.01.   *Sternsinger-Aktion      1827
21.01.    Familien- u. Schulseelsorge   1845
17.03.         *Misereor-Kollekte 1822
An einem Fasten-
sonntag       *Fastenopfer der Kinder          1808
24.03.         *Hl.Land und Hl. Grab 1811
21.04.            Geistliche Berufe                         1809
28.04.          Kath. Jugendfürsorge  1813
19.05.          *Renovabis  1847
26.05.          Katholikentag  1839
30.06.          *Weltkirche  1846
08.09.           Kommunikationsmittel und 
      Michaelsbund                        1800
27.10.          *Missio  1824
02.11          *Priesterausbildung 
      Ost- u. Mitteleuropa  1804
An einem So. 
im Nov.                  Kriegsgräberfürsorge            1819

17.11.          *Diaspora-Kollekte 1806
24.11.     Jugend- u. Arbeiterseelsorge 1828
24./25.12.          *Adveniat-Kollekte 1801
Zwischen Weih-     
nachten                 
u. Epiphanie 
(26.12.bis 06.01.) *Weltmissionstag 
      der Kinder                                               1834
Am Tag der feier-
lichen Erst-(Kom-
munion)                *Opfer der Erstkommuni-
     kanten  1826
Am Tag der 
Firmung               *Opfer der Firmlinge               1825
(Sonderkollekte, falls dazwischen angeordnet)   18..

Kollekten mit *:      100 %  sind direkt abzuführen über 
Diözese Regensburg KdöR

Die übrigen 
Kollekten:           50 % sind direkt abzuführen über        

Diözese Regensburg KdöR

Diözesan-Nachrichten

Personalia

Mit Wirkung vom 01.11.2023 wurde oberhirtlich ent-
pflichtet:
Vlado Letincic von seinem Dienst als nebenamtlicher 
Pfarrvikar für die Pfarrei Regensburg-St. Anton im 
Dekanat Regensburg.

Mit Wirkung vom 01.11.2023 wurde oberhirtlich er-
nannt:
Vlado Letincic zum Leiter der kath. kroatischen Mis-
sion im Bistum Regensburg (Vollzeitstelle).

Mit Wirkung vom 01.11.2023 wurde oberhirtlich an-
gewiesen:
Michel Coumba Cor Sene, Senegal, als Pfarrvikar 
zur besonderen Verwendung im Bistum in die Pfarrei 
Regensburg-Herz Jesu im Dekanat Regensburg.

Msgr. Dr. Roland Batz
Generalvikar
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Die Bischöfliche Finanzkammer

Zuschussrichtlinien    
Der Diözesansteuerausschuss hat in der Sitzung am 
05.10.2023 folgende, rückwirkend ab 01.10.2023 
geltende Regelung für den Umgang mit der Bezu-
schussung von ersatzlosen Abbrüchen von Kirchen-
stiftungsgebäuden beschlossen: 

Für nicht mehr benötigte Gebäude ist sowohl aus 
wirtschaftlichen, als auch aus ökologischen Gesichts-
punkten ein Verkauf (ggf. im Erbbaurecht) anzustreben 
und einem Abbruch vorzuziehen. 

Ist der Verkauf eines nicht mehr benötigten Gebäudes 
nicht möglich oder nicht vertretbar, soll für ersatzlose 
Abbrüche mit Trennung von unnötiger Baulast künftig 
folgende Zuschussgewährung ermöglicht werden. 

Für Abbrüche wird ein Zuschuss in Höhe der bisheri-
gen Nutzung des jeweiligen Gebäudes gewährt; (z.B. 
nicht mehr benötigtes Pfarrheim 50 %, Pfarrhaus 55 
%, Kindertageseinrichtungen 16 %.). 

Für bereits nicht mehr oder niemals pfarrlich genutz-
te Gebäude, soll allgemein ein Zuschuss von 36 % 
gewährt werden. Die Zuschussgewährung erfolgt 
innerhalb des jährlichen Budgets für Investitionen in 
Kirchenstiftungen. 

Auf der Grundlage eines Votums der Ordinariatskon-
ferenz werden die Vorgaben für eine Pfarrverwaltung 
im diözesanen Raumprogramm für Pfarr- und Jugend-
heime wie folgt korrigiert:

Die erforderlichen Flächen für die Pfarrverwaltung 
einer Pfarreiengemeinschaft sind grundsätzlich am 
Ort des Pfarrsitzes und wenn möglich im Pfarrhaus 
nachzuweisen.

In Einzelfällen können in Pfarreien, die nicht Pfarr-
sitz sind, weitere Flächen für eine Pfarrverwaltung 
erforderlich werden. Diese Flächen sind keine Büro-
arbeitsplätze, sondern sollen lediglich die Möglichkeit 
für Besprechungen bieten.

Die erforderliche Größe wird in Abstimmung mit der 
Pastoralen Planung im Rahmen einer Einzelfallent-
scheidung durch die Bischöfliche Baukommission 
festgelegt.

Erwin Saiko 
Bischöfl. Finanzdirektor

Notizen
Wohnungsangebot für Ruhestandspriester
Schwandorf-St. Jakob (Expositur Haselbach): freistehendes zweige-
schossiges Wohnhaus mit großem Garten neben der Expositurkirche 
Haselbach: EG (90m²): Wohn- und Speisezimmer, Küche, Vorrats-
raum, WC, sowie 2 weitere Räume (Büro/Registratur). OG (88m²): 
2 Schlafzimmer, 2 Bäder, Wohnzimmer, Hauswirtschaftsraum und 
WC. Entfernung nach Schwandorf ca. 7 km. Mithilfe in der Seelsorge 
nach eigenem Ermessen erwünscht. 
Auskünfte erteilt Pfarrer Christian Kalis, Telefon 09431-2285.

Exerzitienangebot für Priester im Geist des 
hl. Pfarrers von Ars 
04. März – 09. März 2024 in Ars-sur-Formans (Frankreich). Nähere 
Informationen und Anmeldung bei Pfarrer Heinrich Ant (Bistum Trier), 
Tel.: 0157/78873598 oder Email heiner.ant@t-online.de
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Im Herrn sind verschieden:

2023

Am 28. September Traßl Wolfgang, BGR, frr. Pfr. von Neuhaus und für Wurz 
und Kom. in Grafenwöhr, 82 Jahre alt

am 28. September Dirscherl Alfons, Pfr. in Schwarzach und für Perasdorf, 60 
Jahre alt

am 02. Oktober Renner Andreas, BGR, frr. Pfr. von Waldthurn und Kom. in 
Haselbach b. Schwandorf, 93 Jahre alt

am 07. November Englmann Josef, BGR, frr. Pfr. von und Kom. in Marktredwitz-
St. Josef, 89 Jahre alt

Am 10. November Schultes Martin, BGR, frr. Pfr. von Schlicht und Kom. in 
Stamsried, 79 Jahre alt

am 12. November Aichinger Josef, frr. Pfr. von Bernried und Kom. in Achslach, 
84 Jahre alt

R.I.P.


